
44. Ausgabe vom 26. Oktober 2016 

Amtsblatt für den Landkreis Starnberg

INHALT:

t	 Öffentliche Bekanntmachung nach Art. 66 Abs. 2 
Satz 4 Bayerische Bauordnung (BayBO)

t	 4. Teiländerung des Bebauungsplanes Nr. 6 
"Hauptstraße-Ost" für den Bereich der Fl.Nrn. 
552/16, 552/17, 552/18, 552/19, 552/20 und 
552 Tfl. (Hirtackerweg), Gemarkung Argels ried; 
Satzungsbeschluss gem. § 10 Abs. 1 BauGB

t Verbandsversammlung des Zweckverbandes 
für Tierkörperbeseitigung Erding

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

*) Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfa-
cher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet kei-
ne rechtliche Wirkung! Nähere Informationen zur 
elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen ent-
nehmen Sie bitte der Internetpräsenz der 
Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit  
(www.vgh.bayern.de).

Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur 
Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung vom 
22.06.2007 (GVBl S. 390) wurde das Wider-
spruchsv erfahren im Bereich des Baurechts abge-
schafft. Es besteht keine Möglichkeit, gegen die-
sen Bescheid Widerspruch einzulegen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor 
den Verwaltungsgerichten infolge der Klageer-
hebung eine Verfahrensgebühr fällig.
Die Verfahrensakte kann im Landratsamt Starn-
berg, Kreisbauamt, nach vorheriger telefonischer 
Anmeldung unter 08151-148 456 im Zimmer 269 
eingesehen werden.

Landratsamt Starnberg – Karl Roth, Landrat

Bekanntmachung der Gemeinde Gilching

u 4. Teiländerung des Bebauungsplanes Nr. 6 
"Hauptstraße-Ost" für den Bereich der Fl.Nrn. 
552/16, 552/17, 552/18, 552/19, 552/20 und 552 
Tfl. (Hirtackerweg), Gemarkung Argelsried; 
Satzungsbeschluss gem. § 10 Abs. 1 BauGB

Der Haupt- und Bauausschuss des Gemeinderates 
hat in seiner Sitzung am 17.10.2016 die o.g. Be-
bau  ungsplanteiländerung als Satzung beschlossen.
Der Satzungsbeschluss ist nach § 10 Abs. 3 S. 1 
BauGB ortsüblich bekannt zu machen.

Die Bebauungsplanteiländerung liegt einschließlich 
Begründung ab Veröffentlichung dieser Bekannt-
machung im

Rathaus der Gemeinde Gilching, 
Rathausplatz 1, Bauamt, Zimmer O1.28
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lung des Zweckverbandes für Tierkörperbeseiti-
gung Erding statt.

– Tagesordnung: –

Öffentlicher Teil:

1. Feststellung und Entlastung für die Jahres-
rechnung 2015

2. Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2017
3. Abschlagszahlung an die Fa. Berndt GmbH 

für das Jahr 2017
4. Optionserklärung zum neuen § 2 UStG 
5. Bekanntgaben, Anfragen

Erding, 20.10.2016

Zweckverband für Tierkörperbeseitigung

Manfred Bayerstorfer, Landrat
Zweckverbandsvorsitzender

u Öffentliche Bekanntmachung nach Art. 66 
Abs. 2 Satz 4 Bayerische Bauordnung (BayBO)

Das Landratsamt hat am 20.10.2016 die Bauge-
nehmigung für die Nutzungsänderung von Arzt-
praxis in Wohnungen auf dem Grundstück  

 Gemarkung Herrsching, Martinsweg 5, 
 

erteilt. 
Öffentlich-rechtlich geschützte nachbarliche Be-
lange werden, soweit sie der behördlichen Prü-  
fung unterliegen, durch das Vorhaben nicht ver-
letzt.

Ihr Recht 
(Rechtsbehelfsbelehrung)

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Mo-
nats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben wer-
den bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht in München,
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43,  
80005 München,
Hausanschrift: Bayerstr. 30 in 80335 München,

schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbe-
amten der Geschäftsstelle dieses Gerichts sowie 
elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen*) Form. 

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten 
(Freistaat Bayern) und den Gegenstand des Klage-
begehrens bezeichnen und soll einen bestimmten 
Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden 
Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, 
der angefochtene Bescheid soll in Abschrift beige-
fügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen 
sollen bei schriftlicher Einreichung oder Einrei- 
chung zur Niederschrift Abschriften für die übrigen 
Beteiligten beigefügt werden.

während der allgemeinen Dienststunden öffentlich 
aus und kann dort eingesehen werden.
Gemäß § 10 Abs. 3 S. 4 BauGB tritt die Bebau-
ungs planteiländerung mit dieser Bekanntmachung 
in Kraft.
Nach § 215 Abs. 1 BauGB ist eine Verletzung von 
Vorschriften beim Zustandekommen eines Bebau-
ungsplanes (oder seiner Teiländerung) unbeacht-
lich, wenn sie im Falle:

- einer Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1  
Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften,

- einer unter Berücksichtigung des § 214 Abs.                  2  
BauGB beachtlichen Verletzung der Vorschrif-
ten über das Verhältnis des Bebauungsplanes 
(oder seiner Teiländerung) und des Flächen-
nutz ngsplanes und/oder

- von nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB be  acht-
lichen Mängeln des Abwägungsvor ganges

nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit Be-
kanntmachung des Bebauungsplanes (oder seiner 
Teiländerung) gegenüber der Gemeinde unter Dar-
legung des die Verletzung begründenden Sachver-
halts geltend gemacht worden ist.

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 
BauGB über die fristgerechte Geltendmachung et-
waiger Entschädigungsansprüche durch Antrag an 
den Entschädigungspflichtigen (§ 43 BauGB) im 
Falle der in den §§ 39 - 42 BauGB bezeichneten 
Vermögensnachteile und auf das nach § 44 Abs. 4 
BauGB mögliche Erlöschen der Ansprüche, wenn 
der Antrag nicht innerhalb der Frist von 3 Jahren 
gestellt wird, wird hingewiesen.

Gilching, 18.10.2016

Gemeinde Gilching
Manfred Walter, 1. Bürgermeister

Bekanntmachung des Zweckverbandes für 
Tierkörperbeseitigung Erding

u Verbandsversammlung des Zweckverbandes

Am Donnerstag, 10.11.2016, 10.00 Uhr findet im 
Landratsamt Erding, Alois-Schießl-Platz 2, Großer 
Sitzungssaal, Zimmer 117 eine Verbandsver samm-

Kurzzeitpflege

Das Landratsamt Starnberg – Fach bereich 
Sozialwesen – bietet Informations material  
über Kurzzeitpflege einrichtungen an. 
Telefon  08151 148 - 238
www.lk-starnberg.de / kurzzeitpflege
Landratsamt Starnberg
Strandbadstraße 2 • 82319 Starnberg
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